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1.Allgemeines 
 
Das Archiv der Technischen  Universität Clausthal (Universitätsarchiv) ist in der 
Universitätsbibliothek Clausthal untergebracht und hat die Aufgabe, die 
Geschichte der Universität zu dokumentieren und zur Wahrung ihrer Rechte 
beizutragen. 
 
Das Universitätsarchiv ist gemäß § 7 Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG) 
dafür zuständig, aus dem Schriftgut der Technischen Universität Clausthal das 
Archivgut zu ermitteln, zu übernehmen, zu verwahren, zu erschließen und 
nutzbar zu machen. 
 
Unter Schriftgut sind Urkunden, Amtsbücher, Akten, Schriftstücke, amtliche 
Publikationen, Karteien, Karten, Risse, Pläne, Plakate, Siegel, Bild-, Film- und 
Tondokumente und alle anderen, auch elektronischen Aufzeichnungen, 
unabhängig von ihrer Speicherform, sowie alle Hilfsmittel und ergänzenden 
Daten, die für die Erhaltung, das Verständnis dieser Informationen und deren 
Nutzung notwendig sind, zu verstehen. 
 
Archivgut ist nach § 2 Abs. 2 NArchG das Schriftgut, das von bleibendem Wert für 
die Erfüllung öffentlicher Aufgaben, für die Sicherung berechtigter privater 
Interessen oder für die Forschung ist. 
 
Die folgenden Richtlinien enthalten Grundsätze für die Aufbewahrung, 
Aussonderung, Archivierung und Vernichtung des Schriftguts. Sie sollen helfen, 
den Aufwand bei der Aufbewahrung des Schriftguts gering zu halten und seine 
Archivierung nach dem NArchG sicherzustellen. 
 
 



2. Anbietungspflicht und Aufbewahrungsfristen 
 
Das in der Verwaltung der Technischen Universität Clausthal entstehende 
Schriftgut ist Eigentum der Universität. Alle Einrichtungen der Universität müssen 
nach § 7 Abs. 3 Satz 3 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Satz 1 NArchG sämtliches 
Schriftgut, dessen Aufbewahrungspflicht abgelaufen ist oder dass aus sonstigen 
Gründen ausgesondert werden soll, dem Universitätsarchiv anbieten. 
 
Alle Einrichtungen der Universität sind verpflichtet, ein Exemplar der von Ihnen 
herausgegebenen Broschüren, Plakate und Flugblätter ohne besondere 
Aufforderung dem Universitätsarchiv anzubieten. 
 
Um eine langfristige Archivierung zu ermöglichen, ist bei der Einführung von rein 
elektronischen Anwendungen in der Verwaltung das Universitätsarchiv 
einzubeziehen. Für bereits bestehende Anwendungen muss die Möglichkeit der 
Archivierung gewährleistet werden. 
 
Die Aufbewahrungsfrist von Schriftgut gibt den Zeitraum an, für den es bei der 
aktenführenden Stelle auch nach seiner Schließung aufzubewahren ist. Die 
Aufbewahrungsfrist beginnt, soweit nichts anderes bestimmt wurde, mit dem 
ersten Januar des auf die Schließung folgenden Kalenderjahres. 
 
Gemäß der Niedersächsischen Aktenordnung (Nds. AktO) gilt für das Schriftgut 
der Universität grundsätzlich eine Aufbewahrungsfrist von 15 Jahren (siehe 
Anlage 1.1). Die Aufbewahrungsfrist kann aber verkürzt werden, soweit dies nach 
Bedeutung des Akteninhalts ausreichend ist. Für einige Schriftgutarten, 
insbesondere für Prüfungsunterlagen gelten daher abweichende, nachfolgend 
aufgeführte Aufbewahrungsfristen. Unberührt bleiben gesetzliche und durch 
andere Rechtsvorschriften bestimmte Aufbewahrungsfristen. Insbesondere für 
Beamtenpersonalakten sowie für Unterlagen für das Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesen gelten besondere Aufbewahrungsbestimmungen.   
  



Verkürzte Aufbewahrungsfristen: 
 
Zeitraum Schriftgutart 
5 Jahre:  Schriftliche und materielle Prüfungsarbeiten inkl. der darauf 

bezogenen Gutachten sowie Niederschriften mündlicher 
Prüfungen (Klausuren, Hausarbeiten, Projektarbeiten, 
künstlerische Werke, Protokolle etc.). Die 
Aufbewahrungsfrist beginnt mit Bekanntgabe der Bewertung 
der Prüfungsleistung. 

 
 Bachelor- und Masterarbeiten sowie die Abschlussarbeiten 

der alten Studiengänge 
 

 Einzelfallbezogene Prüfungsunterlagen (z.B. Atteste, 
Anerkennungsunterlagen, Antrag auf/Zulassung zur 
Bachelor-/Master-Arbeit, Bescheide, Gutachten von 
Bachelor- und Masterarbeiten sowie Abschlussarbeiten der 
alten Studiengänge) 

 
 Protokolle der Prüfungsausschüsse 

 
 Studierendenakten (Aufbewahrungsfrist beginnt nach dem 

Ende des Exmatrikulationssemesters) 
 

 Unterlagen zu Dienstreisen, Erkrankungen, Beihilfen, Reise- 
und Umzugskostenvergütung, Erholungsurlaub 
(Aufbewahrungsfrist beginnt mit Abschluss des einzelnen 
Vorgangs) 

 
 Unterlagen zur Praktikumsverwaltung im Bereich der 

Lehrerbildung 
 

 Unterlagen zur Deutschen Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber 

 
 Unterlagen zu Veranstaltungen des Kompetenzzentrums  für 

Lehrerfortbildung 
 

1 Jahr:  Unterlagen zu Studienplatzbewerbungen (wenn kein 
Studium an der Universität begonnen wurde) 

 
 Unterlagen mit unwesentlichem Inhalt, der nur für einen 

kürzeren Zeitraum von Interesse ist (Weglegesachen) 
 

 Tageskopien 
 

 Rundschreiben anderer Stellen 
 
 



3. Aussonderung 
 
Schriftgut sollte in regelmäßigen Abständen ausgesondert und dem 
Universitätsarchiv angeboten werden, auch um die von den Stellen zu 
verwahrende Aktenmenge überschaubar zu halten. Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 3 
NArchG ist sämtliches Schriftgut spätestens 30 Jahre nach der letzten inhaltlichen 
Bearbeitung dem Universitätsarchiv anzubieten. 
 
Das Schriftgut ist im Originalzustand anzubieten, d.h. es ist vollständig in den 
ursprünglichen Aktenordnern und Behältnissen, mit älteren Titeln, Aufschriften, 
Aktenzeichen u. ä. zu belassen. 
 
Auf Anforderung des Universitätsarchivs muss die abgebende Stelle zusätzlich eine 
Abgabeliste erstellen, die zu jeder Akte laufende Nummer, Aktenzeichen, 
Aktentitel, Laufzeit und Aufbewahrungsfrist nennt (siehe Anlage 1.2), 
 
4. Bewertung 

 
In Absprache mit der abgebenden Stelle ermittelt das Universitätsarchiv aus dem 
angebotenen Schriftgut diejenigen Unterlagen, denen zum Zweck der 
Rechtssicherung oder der historischen Forschung ein bleibender Wert zukommt. 
Die Auswahl der archivwürdigen Unterlagen fällt ausschließlich in die Kompetenz 
des Universitätsarchivs. 
 
Nicht archivwürdiges Schriftgut ist auf Anordnung des Universitätsarchivs zu 
vernichten. Zur Vereinfachung des Verfahrens kann das Archiv einzelnen Stellen 
der Universität vorab unbefristete Vernichtungsgenehmigungen erteilen, die eine 
automatische Vernichtung bestimmter Schriftgutarten erlauben. 
 
Für die sachgerechte Überführung des als archivwürdig bewerteten Schriftguts in 
das Universitätsarchiv ist die abgebende Stelle zuständig. 
 
5. Vernichten von Schriftgut 
 
Schriftgut, auf dessen Übernahme das Universitätsarchiv von vornherein 
verzichtet hat oder das vom Universitätsarchiv zur Vernichtung freigegeben 
worden ist, ist entsprechend der gesetzlichen Vorschriften insbesondere unter 
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu vernichten. 
 
Eine selbständige Vernichtung anderer dienstlicher Unterlagen gleich welcher Art 
ohne Beteiligung des Universitätsarchivs ist untersagt. 
 
 



6. Benutzung von Archivgut 
 
Das übernommene Schriftgut wird vom Universitätsarchiv inhaltlich erschlossen 
und konservatorisch aufbereitet. In den ersten 30 Jahren nach Schließung eines 
Vorgangs ist das Schriftgut außer dem Universitätsarchiv nur der abgebenden 
Stelle zugänglich bzw. kann durch Dritte nur nach einer vom Archiv gemäß § 5 
Abs. 5 NArchG genehmigten Schutzfristverkürzung eingesehen werden. 
 
Für personenbezogenes Schriftgut gelten im Übrigen die Schutzfristen gemäß § 5 
Abs. 2 Satz 4 NArchG. 
 
 
 
Die Einrichtungen der Universität werden gebeten, sich bei Rückfragen und zur 
Vorbereitung der Aktenaussonderung an das Universitäts- und Hochschularchiv 
zu wenden. Ansprechpartner ist Herr Dr. Joachim Schüling,  Tel.: 05323/72-3135, 
Email: schueling@club.tu-clausthal.de 
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